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BB00.40>P>0135>00A Fettsßuremethylester (FAME) als

Dieselkraftstoff

Blatt 135.0

Vorbemerkung

MB>Dieselmotoren sind vom Grundsatz her fÂr Dieselkraftstoffe

ausgelegt, die den jeweiligen nationalen bzw. europßischen

Anforderungen entsprechen. Andere Kraftstoffe sind

Âblicherweise nicht vorgesehen. 

Im Sinne der Verwendung nachwachsender Rohstoffe und der

UnterstÂtzung der heimischen Landwirtschaft ist in den letzten

Jahren der m‘gliche Einsatz von "Bio>Dieselkraftstoffen"

diskutiert worden. Diese "Biodiesel" sind chemisch gesehen meist

Pflanzen‘le, welche durch eine chemische Reaktion in die

entsprechenden Mischungen von Fettsßuremethylestern (FAME)

umgewandelt worden sind.

Da die verschiedensten AbkÂrzungen verwendet werden, um Bio>

Dieselkraftstoffe zu beschreiben, hier ein kurzes "Glossar":

FAME Fettsßuremethylester Oberbegriff, wird kÂnftig

in der EU>Normung

verwendet

PME Pflanzen‘lfettsßure> frÂher verwendeter Ober>

methylester begriff im deutschen

Sprachraum

RME Raps‘lfettsßure> spezifischer "Bio>

methylester Dieselkraftstoff" aus

Raps‘l
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chemisch unverßndertes Pflanzen‘l  (z. B. Raps‘l, Soja‘l,

Sonnenblumen‘l, ect.) darf in Mercedes>Benz Dieselmotoren

nicht eingesetzt werden. Dies gilt unabhßngig vom Reinheitsgrad

des Pflanzen‘ls. Pflanzen‘le haben im Vergleich zu

herk‘mmlichem Dieselkrafstoff sehr gro˚e Molekulargewichte,

woraus einige ungÂnstige Eigenschaften resultieren:

> sehr hohe Siedebereiche (unvollstßndige

Gemischaufbereitung)

> z. T. (beim Erhitzen) Zersetzung unter Verkokung

> hohe Viskositßt, etc.

Der Einsatz chemisch unverßnderter Pflanzen‘le kann in kurzer

Zeit schwerstwiegenden Dauerschßden am Motor fÂhren. GrÂnde

fÂr die Motorschßdigungen sind hauptsßchlich:

Verkokungserscheinungen der EinspritzdÂsen, der

Brennraumoberflßchen, der Kolbenringnuten, in den

Tlbohrungen etc.).

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



m BB00.40>P>0135>00A 2

Im weiteren Text, der den umgeesterten Stoff behandelt,

bezeichnen wir den "Bio>Dieselkraftstoff" im Einklang mit den

europßischen Normungsaktivitßten als "FAME"

(Fettsßuremethylester), obwohl unsere Erfahrungen sich im

Grunde auf das RME beschrßnken.

FAME kann als Nischenkraftstoff eine Zukunft haben und dort

eingesetzt werden, wo ‘kologische Vorteile besonders gefordert

werden (z. B. in Wasserschutzgebieten). 

Es ist zu unterscheiden zwischen einem Betrieb mit 100 % FAME

und Zumischungen von FAME zum konventionellen

Dieselkraftstoff. Die unten aufgefÂhrten Punkte 1 bis 3 beziehen

sich auf 100 % FAME, Mischungen werden unter Punkt 4

behandelt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 Freigabestand

Eine allgemeine Freigabe im PKW>Bereich ist aufgrund von

Materialunvertrßglichkeit nicht m‘glich. Ab 8/99 ist fÂr einzelne

Typen, E 200/220 D bzw. CDI,  C 200/220 D bzw. CDI > unabhßngig

von der jeweiligen Motorbezeichnung > als Sonderausstattung

eine FAME>taugliche Fahrzeugausstattung erhßltlich. Die

genannten Fahrzeuge besitzen hauptsßchlich andere, bestßndige

Elastomere in der Kraftstoff> und Einspritzanlage. Im

Zusammenhang mit der Abgasstufe EU 4 kann diese FAME>

vertrßgliche Sonderausstattung jedoch aus GrÂnden, die mit der

Abgasnachbehandlung zu tun haben, nicht angeboten werden.

Weitere Einzelheiten, insbesondere Âber die hierfÂr gÂltigen

Ersatzteile, sind der Service>Information 00.40>P>0005A vom

30.3.2000 zu entnehmen.

Die Freigabe der MB>Nutzfahrzeuge und MB>Industriemotoren

fÂr FAME>Betrieb wird durch Service>Informationen (STIN, z. B. Nr.

00.00S0028) geregelt, die den MB>Au˚enorganisationen

vorliegen; sie beschreiben den Freigabestand bezÂglich

Fahrzeugtyp, Baujahr, eventuell erforderliche

UmrÂstma˚nahmen usw. fÂr SK>, MK>, LK>Fahrzeuge, Omnibusse,

Transporter und Unimogs.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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2 Technische Situation

2.1 Motorwerte

Im Vergleich zu Dieselkraftstoffbetrieb gilt fÂr die Motorwerte

bei FAME>Betrieb:

> Der volumetrische Kraftstoffverbrauch ist wegen des

geringeren Heizwertes etwas h‘her.

> Die Nennleistung ist wegen des geringeren Heizwertes und

der h‘heren Viskositßt etwas niedriger.

> Die Emissionen sind bei Direkteinspritzern (LKW, Busse)

ßhnlich niedrig. Der Schwarzrauch ist erheblich niedriger. Es

werden geringfÂgig erh‘hte NOx>Werte beobachtet.

Bei ungÂnstigen Betriebsbedingungen, insbesondere langem

Leerlaufbetrieb, kann ungewohnter Geruch auftreten. Die

Verwendung eines Oxidationskatalysators fÂhrt zu erheblicher

Reduzierung der HC>, CO> und Partikelemission sowie des

Geruchs.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2.2 Kraftstoff

Die Punkte 1 bis 3 dieses Blattes gelten fÂr reines FAME, nicht fÂr

Mischungen aus FAME und Dieselkraftstoff. Es ist jedoch zulßssig,

bei fÂr FAME freigegebenen Fahrzeugen ohne weitere

Ma˚nahmen wechselweise FAME oder Dieselkraftstoffe

einzusetzen. Zu Zumischungen FAME zu Dieselkraftstoff siehe

Punkt 4.

Der Kraftstoff, auch bei Zumischungen, muss die Anforderungen

des Norm>Entwurfs EN 14214 erfÂllen.

Es ist besonders wichtig, auf die Einhaltung der EN 14214 zu

achten, da der Betrieb mit Kraftstoff minderer Qualitßt zu

Funktionsst‘rungen und zu Schßden fÂhren kann.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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2.3 Motoren‘l

BezÂglich Entsorgung gilt allgemein:

Nicht jeder Hersteller von Motoren‘len auf Zweitraffinat>Basis

kann Motoren‘le verarbeiten, die einen bestimmten Gehalt an

FAME aufweisen. Der Kunde sollte seinen Alt‘lhßndler hierauf

ansprechen.

2.3.1 PKW

Es gelten die gleichen Tlwechselintervalle wie bei

Dieselkraftstoff.

Den Kraftstoff>Filter bei 1.000 bis 5.000 km sowie alle 30.000 km

erneuern.

Bei lßngerem Betrieb mit Dieselkraftstoff (> 10.000 km) muss

nach Umstellung auf FAME ein kurzfristiger Kraftstoff>

Filterwechsel (bei 1000 > 2000 km) erfolgen.

Fahrzeuge, die auf FAME umgestellt sind und lßnger als 2 Wochen

stillgelegt werden, sind vorher auf Dieselkraftstoff umzustellen

und mindestens fÂr 30 Minuten zu fahren.

Bei Temperaturen unter >10 ∞C wird empfohlen, Âblichen

Winterdieselkraftstoff zu verwenden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2.3.2 NFZ

Bei dem FAME>Betrieb (B100) sind Motoren‘le nach MB>

Betriebsstoffvorschrift 228.3/.31/.5/.51 zu verwenden. Die bei

FAME>Betrieb reduzierten Tlwechselintervalle sind in der Service>

Information SI 00.40>N>0008A vom 12.05.2009 fÂr alle

Nutzfahrzeugmotoren angegeben.

2.4 FAME>Bestßndigkeit von Bauteilen

PKW: 

Bei Elastomerschlßuchen und >dichtungen in der

Kraftstoffversorgung muss der Werkstoff auf Fluorkautschuk

umgestellt werden; die VerfÂgbarkeit solcher Teile ist nur fÂr

bestimmte Typen gewßhrleistet (siehe "Freigabestand"). Nßheres

regeln die unter 1) angefÂhrten Service>Informationen.

NFZ:

In manchen Fahrzeugtypen sind im Dauerbetrieb nicht alle

Bauteile, vor allem aus Elastomermaterial, gegen FAME

bestßndig. Die Eignung fÂr FAME>Betrieb muss aus GrÂnden der

Verkehrs> und Betriebssicherheit fÂr jeden Fahrzeugtyp ÂberprÂft

werden und kann, wenn erforderlich, in manchen Fßllen durch

Modifikationen sichergestellt werden. Nßheres regeln die unter 1)

angefÂhrten Service>Informationen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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2.5 Verschiedenes

Die Frage der Wintertauglichkeit/Kaltstart ist nicht gel‘st. Je nach

Fahrzeug und Motor k‘nnen bei Minustemperaturen

Kraftstoffvorwßrmanlagen notwendig sein.

FAME ist ein sehr gutes L‘sungsmittel. Deshalb ist beim Betanken

der Kontakt mit dem Lack zu vermeiden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Rechtliche Situation

3.1 Kraftstoffnorm 

FÂr FAME als Dieselkraftstoff gilt die Norm EN 14214 Ausg.

02/2009.

3.2 Allgemeine Betriebserlaubnis

Die Nennleistung bei FAME>Betrieb kann um mehr als 5 % der

Herstellerangabe abfallen. Die Betriebserlaubnis erlischt dadurch

nicht.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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4 Mischungen FAME zu Mineral‘l>Dieselkraftstoff

4.1 Normative Hinweise

Aus politischer Sicht (EU>Kommission) ist in der EU die

Verwendung von Biokraftstoffen zu begÂnstigen. Daher wurde in

der jetzt gÂltigen eberarbeitung der EN 590 von 2009 in der

deutschen DIN 51628 und in der ‘sterreichischen TNORM 1590

ausdrÂcklich die Zumischung von bis zu 7 Vol.> % FAME nach EN

14214 erlaubt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.2 Technische Implikationen

Die unter 4.1 beschriebenen Regelungen setzen voraus, dass alle

auf dem europßischen Markt befindlichen Fahrzeuge einen

Dauerbetrieb mit bis zu 7 Vol.> % FAME ohne Nachteile fÂr den

Kunden und die Umwelt Âberstehen. Dies ist nicht vollstßndig

absicherbar.

Nach Aussage des ACEA (Verband der Europßischen

Automobilindustrie) kann eine Konzentration von 7 Vol. % FAME

toleriert werden, obwohl mit ßlteren Fahrzeugen gewisse Risiken

bestehen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mischung

in vollem Umfang der EN 590:2009 entspricht und der FAME>

Anteil der EN 14214. H‘here Konzentrationen an FAME sind zu

kennzeichnen und sollten bei nicht adaptierten Fahrzeugen

gemieden werden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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4.3 Situation au˚erhalb der EU

Aufgrund der Erh‘hung der Kosten fÂr Primßrenergie

(Roh‘lpreise) wird in vielen Mßrkten die Option der

pflanzen‘lbasierenden Kraftstoffe zunehmend positiv bewertet.

Als Rohstoffbasis dienen jedoch au˚erhalb Europas meist

Pflanzen‘le wie Palm‘l, Soja‘l oder anderes, auch wird anstelle

des Methanols manchmal Ethanol zum Umestern verwendet. Die

hieraus resultierenden Methyl> oder Ethylester haben in der Regel

andere Kraftstoffeigenschaften als der

Raps‘lfettsßuremethylester. Auch gilt die EN 14214 nur in der EU,

die analoge ASTM 6751 (USA) beschreibt die Qualitßt nicht

vergleichbar und die resultierenden Mischungen wurden von uns

nicht erprobt. Zwangszumischungen in einem amerikanischen

Staat (Minnesota) haben im Feld betrßchtliche Probleme

verursacht.

4.4 Weiterentwicklung innerhalb der EU

Gemß˚ der Vorgabe der entsprechenden EU>Empfehlung wird

innerhalb der EU eine Erh‘hung des Anteils an regenerativen

Bestandteilen von 10% (energetisch) im Kraftstoff angestrebt.




